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IL Vo~1. der Landessynode 
Voranschlag. der Kirchenhauptkasse 

für das Rechm:mgsjahr 1949. 
Das in der 20. Landessynode vom 12. M,ai 1949 

von Oberkirchenrat Dr. Pietzcker gehaltene Referat 

zum Voranschlag .der Kirchenhauptkasse für das 
Rechnungsjahr 1949 -ist in der den Kirchenbüros zu
gegangenen N iederschrjft nachzulesen und wird den 
Pastoren zur· Einsichtnahme empfohlen. · 

III. Aus· ·der kirchlichen Arbeit 
1. Gebetswoche für die Kriegsgefangenen 

vom 9. - 15. Oktober 1949. 

(Bereits .durch Rundschreiben mitgeteilt.) 

Unter Hinweis auf das allen Pastoren zugegan-
gene Amtsblatt der EKD vom 15. August 194,9 bitte 
ich die Pfarrämter .dringend, schon jetzt sorgfältig die 
Durchführung der Gebetswoche vorzubereiten. Im 
genannten Amtsblatt findet sich alles Nähere ange..: 
geben. Ich "bitte, ·insbesondere die Vorschläge für die 
Textwahl und für die Gebete ·zu beachten. Es ist un
bedingt nÖtig, daß "alle Pfarrämter die Gebetswoche 
zu einer wirklichen Gemeindeangelegenheit gestalten, 
die Gein:einden rechtzeitig v·erständigen und möglichst 
. alle Gemeindekreise, Junge unq Alte hinzuziehen. 

:Uie Kollekte ·anläßlich 1 der Gebetswoche für die 
Kriegsgefangenen und Internierten ist mit Ausnahme 
der ·sonntagsko~lekte für -das Evangelische Hilfswerk 

für Internierte ·und Kriegsgefangene bestimmt. · Die 
Erträge sollen umgehend an .die Kirchenhauptkasse 
überwiesen wer.den. 

2. Hainhurge~ Kirchenniusiktag~ 1949. 
29. Oktober bis 1. November 

Sonnabend, 29. Oktober 
16.00 Uhr · Vor der Hauptkirche St. Petri (an der 

· Mönckebergstraße) - Choralmusik de:s 
Posaunenwerk.es der ev.-luth. Kirche in 
Hamburg .. 

17.00 Uhr Hauptkirche St. Petri - Singfeier mit 
Reformations - Chorälen (Leitung Dr . 
Otto Brodde). Chor, der Bugenl~ageri
kirche, Kirchenchor Hamm (Leitung: 
Heinz Thiele), Kirchlicher Singkreis.
(Leitung: Walter Lüneburg). 



20.00 unr Hauptkirche St. Petri - Abendmusik. 
Chöre a cappella (Lutherlieder in Ton-· 
sätzen . unserer Zeit), Orgelmusik zeit-
genössischer Komponisten. · 
Jugendchor St.· Michaelis (Leitung: 
~MD. Friedrfch Brinkmann). Orgel: 
Friedrich Bihn. 

Sonntag_, 20. Oktober . 
- ·Gottesdienste in allen Gemeinden. -. 

20.00 Uhr Hauptkirche St. Petri - Vesper mit 
Musik der Refotmationszeit.. Chor, der 

. Bugenhagenkirche (Leitung: Dr. Otto· 
Brodde). Orgel: Kurt Pickert; · 

Montag, · 31. Oktober (Reformationsfest) 
_:.. Gottesdienst in ailen Gemeinden. 

9.vO Uhr Hauptkirche. St.· Petri - Festgottesdienst · 
- Lutherische Messe (übertragen vom 
NWDR).· - Predigt: Oberkirchenrat 
Hauptpastor D. Knolle. Städt. Chor der 
Hansestadt Hamburg (Leitung: Adolf 
;Detel), Kirchlicher Singkreis (Leitung: 
Walter Lüneburg). . · 

· · Orgel: ·KM:p. Gustav Knak. ·. 

17:00 Uhr Hauptkirche St. Katharinen · - Vesper. 
' Chormusik alte.r Meister mit Instrumen~ 

ten :(Leitung: Mari~-L. Beckert). 

20.00 Upr Hauptkirche ·St. Petri. - Abendmuslk 
mit · W ~rken · z,eitgenössischer Kompo
nisten. Chöre a cappella 1.J.nd ü"rgel
musik, Chor .der Kirchenmusikschule 
(Leitung: "KMD. H.-F~. Miche.elsen.) 
Orgel: ·walter Gebhardt 

D i e n s t a g ," 1. November 

20.00 Uhr Hauptkirche. St. Petri - Motette des 
Städt. Chor.es der Hansesta-dt Hamburg
(Leitung: Adolf Detel), Chorwerke a cap-
pella: Johannes Dr i ß 1 e·~: Symphonia
sacra" (6 Sola-· und 6 Chorstimmen), 

· Joh. Nep. David: ·urid ich sah· ein~n
neuen Himmel, Orgelwerke (gespielt von
Claudius Lipp ). 

Der Eintritt zu allen Veranstaltungei:i ist frei 1 

3. Bibelwoche 1949. · 

Die von dem Landeskirchlichen Amt für Volks
mission vorgesehene Blbelwoche wird für die Ham
burgis·che Landeskirche in der letzten Woche des Kir
.chenjahres vom 20. bis 26. N ovemher 1949 gehalten.
Die Bibehvoche .steht für alle Landeskirchen unter
dem Thema: „Das neue Leben in Christ~s." RÖm~ 6:.__8. 

l. Der feste Grimd. 

2. Die heilige Entscheidung. 

3. Die wirkliche Lage. 

4 .. Die alte Bedrohung. 

5: Die _neue Kraft. 

6. Die innerste Gewißheit.· 

7. Die sieghafte I:f offnung. 

Die Handreichungen dazu sin.d ·von Prof. Heinrich
Rendtorff geschrieben und können du~ch das Landes".'
kirchliche Amt für Volksmission, ·Auslieferungsstelle
Pasto~ Alexander Müller, Roosenhaus, .zum Preise
von DM 1,- bezogen werden. Bestellungen werden

. umgehend erbeten. 

IV.· Mitteilungen 

l. Voranscl1lag der Gemeh~den für das Rechnungsjahr · 
1950. 

(Bereits. durch Rundschreiben mitgeteilt.) 

Die Land.essynode hat ·den ·Landeskirchenrat er
sucht, ihr den Voranschlag der Hamburgischen La:q.
deskirche für das Haushaltsjahr 1950 spätestens. im 
März 1950 zur Beratung. vorzulegen. Die Kirchenvor
stäl!de werden daher aufgefordert, den Voranschlag 
für die Zeit vom 1.. April i950 bis 31. März 1951 bis 
zum 5. Dezember 19~9 in dreifacher Ausfertigung ein
zureichen. Da die ... Beratung der Gemeill:devora:ti- · 
schläge durch den Landesl<:irchenrat up.d den Haupt
ausschuß der Landessynode erhebliche ·Zeit in ·An
spruch nimmt, wäre es jedoch .. ZU begri,ißen, wenn die . 
Vorlage -der' Haushaltspläne noch vor·1diesem Termin, 
etwa im Laufe des November, erfolgen könnte. Der 
von. der Landessynode gewünschte Termin kann nur 

eingehalten ·werden, wenn die· Voranschlä1ge· qurd:i
die· Kirchenvorständ~ fristgerecht vorgelegt werden~
Die erforderlichen Formblätter stehen den Kirchen-.
gemeinden: ·wie bisher in der Kirchenhauptkasse zur
Verfügung. 

Bei Aufstellung des Voranschlages ist auf die un_
verändert schlechte Finanzlage der Kirchenhauptkasse
weitestgehend Rücksicht ·zu nehmen. Die Lage wird
noch schwieriger d'urch die zwangsläufige u ebernahme
des F ehlbetragesin der Haushaltsrechnung des laufenden
Etatjahres, der, mit rund DM 350·000,- veranschlagt,
aus den Einnahmen -des kommenden Rechnungsjah-
res gedeckt werden muß. Vermögensrücklagen oder
Kredite stehen. für die Deckung. nicht mehr zur, Ver·
fügting~ Da der Landeskirchenrat nicht~ unversucht
lassen will, eine Herabsetzung .der persönlichen Aus·
gaben zu vermeiden, muß erwartet werden, <;laß ·sich 
alle kirchlichen Stellen und Organe· des Ernstes der
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2. Voranschläge der Landeskirchlkh~n Aemter für .das· 
Rec..lin~ngsjahr 1950. · 

(Bereits. durch Rundschreiben mitgeteilt.) 

 Lage· v9llauf hewuf~t sind und durch rücl~sichtslo~e 
Sparsamkeit in allen. sachlichel.1 Ausgaben die Balan
zierung des Etats 1950/51 ermöglichen helfen. Den 
Kirchenvorständen wird. daher empfohlen, die Zusam-

·menstellung de·r voraussichtlichen Ausgaben. for das Der Voranschlag der Kirchenhauptkasse für· das 
Rechnungsjahr 1950 mit besonderer 1Sorgfalt so vorzu- Haushaltsjahr 1950 .muß, einem Beschluß der Landes- . 
nehmen, daß auf keinen Fall die· im Voranschlag für synode ·folgend,· noch vor .Beendigung die~es Rech-
1949 vorgesehenen·· Beträge für laufende Ausgaben nungsjahres zur Bera.tung und Verabschiedung vor-

. (einschließlich -der gesperrten lOO/o) überschritten. gelegt werden .. Da die Vorprüfung .. der einzelne:n 
werden. . ·'·Haushaltspläne durch den Landeskirchenrat und ·den 

Die durcH die Ariweisung -des Landeskirchenrats 
vom 10. 'Dezember 1948 - GVM 1948, Seite 61 - ge- · 
gebenen Richtlinien für die Aufstellung des Voran
schlages des Rechnungsjahres 1949 gelten auch für den 
Voranschlag· 1950. 

H~uptkont<;>· 5 _;_Kirchenchor-. 

Hauptausschuß der Landessynode erhebliche Zeit in 
Ansp:i;uch nimmt,_' werden die Leiter .der Landeski~·ch
lichen Aemter gebeten, den Voranschlag für ihre 
Aemter bis spätestens 5. Dezember 1949 .dem Landes-
kirchenrat einzureichen. -

Bei Aufst~llu11_g des Voranschlages ist auf die .un· 
verändert · schledite finanzielle- Lage der Hambur- „ 

_ gischen Landeskirche· weitestgehend Rücksicht ·zu neh-
. men. Der Landeskirchenrat erwartet, daß alle ·Aus
gaben auf. .gas nur irgendwie zu verantwortend_e Maß 

Im Höch~tfalle ist der für 1949 bewilligte Betr6\g zurückgesetzt werden. 
einzusetzen. Für das Rechnungsjahr 1950 sollen erstmalig die 

· Aufwendungen ·il.1 ein~m einheitlich für. alle Aemter· 
verbindlichen ·Kontenplan zusammengefaßt werden. 
Der Vo·ranschlag ist daher möglichst .nach folgendem 

Hauptkonto 7 - Instandsetzung der Gebäude _:_ und 

Hauptkonto 12 - Außerordentliche A~sgaben -. 

·FÜr bauliche Arbeiten an .den kirchlichen Gebäu- -
den ist wieder· wie in früheren Jahren ein besonderes 
Formblatt. auszufertigen, das-in ·der Bauabteilung ab
zuholen ist. Die Baubereisungen werden i# der Zeit 
von Anfang Oktober bis Ende November i949 durch
geführt. Die Kirchenvorstände werden gebeten, die 
Formblätter in doppelter Ausfertigun·g möglichst um
gehend, also vor Ablieferung .des. eigentlichen Voran
schlages, an die Bauabteilung zurückzusenden~ da sie 
bei Beginn der Baubereisup.gen unbedingt vorliegen 
:tp.Üssen. Versäumnisse werden sich für die Gemein
den nachteilig auswirken, 'weil mit N acJibewilligungen 
nicht zu re·chnen ist. Für die beabsichtigten Bauarbei
ten . sind unverbindliche Kostenanschläge· ·.der Hand
werker ebenfalls in doppelter- Ausfertigung beizufü
gen. Falls diese in der zur Verfügung stehenden Zeit 
nicht heschafft werden können, sind. geschätzte Zah-
len einzusetzen und die Kostenanschläge möglichst 
umgehend nachzureiclwn. Wenn der vorhanc;lene _Platz 
nicht ausreicht, ist die Begründung ·der Bauvorhaben . 
auf.dem Formblatt nur· stichwortartig einzusetzen und 
jeweils eine eingehende Begründung den Kostenan
schlägen b~izuheften. Die Kirchenvorstände werden 
dar.auf hingewiesen, daß im Hillblick auf die ä·ußerst 
kritische· Finanzlage der Landeskirche nur wirkllch 
unaufschiebrbare Arbeiten .berücksichtigt werden kön
nen. Der genaue Termin· für .die ,,.Baubereisung wi~d 
den Kirchenvorständen jeweils 2 bis · 3 ·Tage vorher 
telefonisch hekanntg~geben. · 

Füi; 1950 gilt wieder die alte Regelung, daß Haupt
konten und ·Unterkonten untereinander nicht ver
schiebb~i'r sind. Die Landessynode wird in d.er Etat-· 
sitzung entscheiden, ob die für 1949_ versuchsweise 
·beschlossene Aufhebung dieser Regelung auch aUf 
das Rechnun~jahr 1950 ausgedehnt werden soll. 

Plan aufzustellen: · · 

1 i. Vorjahr 1 

.1. löhne (einschl. Versicherungs- I · · . 1 
heiträge) ................... · · · 

2. Miete für Diensträume (einschl. 
Heizung, Beleuchtung .und Rei-
nigung)„.· ................. ; ... · · · 

_ 3. Instandhaltung der Gebäude .. 

4. Anschaffung u. Instandhaltung 
de·s Invent_ars ... ~ ........... · .. 

5. Verwaltungskosten (Bürobe-
darf, Post-· und. Fernsprechge
bühren, Drucksachen, Bücher 11. 
Zeitungen, kl. Fahrgelder) . · · · 

6. Dienstreisen (einschl. Zehr-
kosten) · · ·. · · ·. · ·. · · · · · · · · · ~ · · · · · 

7. Unterhaltung. der Dienstfa:hr
.zeuge (einschl. B~triebsstoff) 

8. Aufgaben der Seelsorge-, der 
kirchlichen Unterweisung urid 
.W erQung, Rüstzeiten, Lehrgänge. 
und dergleichen· ......... • .. · · · · 

9. Andetes u. U:nvorhergesehenes 

1950 
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. In einer Anlage_ zum Voranschlag sind die· bei den 
Hauptkont~n eingeworbenen Gesamtbeträge· so zu er
läutern., daß z. B. beim Hauptkc;mto 5 zti erkennen ist, 
welche Einzelsummen 'für Bürobedarf, Post- und Fern..: 
sprechgebühren ·usw. benötigt werden. Das Konto 8 
soll alle die Ausgaben umfassen, die mit den beson
deren· missionarischen, caritativen oder kirchenmusi
kalischen Aufgab_en des Amtes ·verbunden sibd. 

Es empfiehlt' sich, in der Rechnungsführung die 
Hauptkonten 1 bis 9 nach .den Aufgaben weitest
gehend in Unterkonten aufzuteilen. 

3. Erhebung. der _Pachtzinsen für das Jahr 1948. 

(Bereits .durch Rundschreiben mi~geteilt.) 

In d~r umstrittenen Frage der Auswi~kung ·der 
\.V.ährungsreform auf die Zahlung ·der Pachtzinsen für 
1948 für landwirtschaftliche Grundstücke liegen dem 
Landeskirchenrat mehrere gerichtliche Entscheidungen 
vor. Zur R'echtslage wird dem Kirchenvorstand fol
ge11des mitgeteilt: · 

Die verschiedentlich von. Pächtern vertretene An
sicht, daß der § 18, Abs. 2 des Umstelhmgsgesetzes 
auf ·die Pachtzinszahlung ailz·uwenden · ist, trifft nach 
dem · dem Landeskirchenrat vo~liegen.den ·_Material 
nicht zu. · .. · . · · . 

Der gel).annte Paragraph ·besagt," daß die Umstel
l_ung im Verhältnis 1 :1 nicht anzuwenden ist auf wie
d_erkehrende Leistungen, 'die bei ·Fälligkeit nach dem 
Währungsstichtag für ,einen. vor dein 1. Juni 1948 He.:.· 

. gen·den Zeitraum gescHuldet wer.den .. . , ...... ::_ 

D~ .das l_andwirtschaftliche Pachtjahr nach üb~rein- . 
stimmender Ansicht der verschiedenen zur Entschei-

. dung der Rechtsstreitigkeiten angerufenen Gerichte so
wohl wirtschaftlich als auch rechtlich .die kleinste zeit~ 
liehe Nu~zungseinheit ist (Bod.enbear·beitun,g und 
Ernte erstrecken sich über das ganze Jahr), ka~m dieser 

·. Zeitraum .nicht, wie z. B. bei 'Mieten., in Zeitabschnitte 
vor imd hach dem Währungsschnitt geteilt' und dem
entsprechen.d der Pachtzins der' Zeit vor der Wäh
rungsumstellung im Verhältnis 10:1 gezahlt werden. 
Die Anwendung dieses Grundsatzes wäre eine unge
reclüfertigte und einseitige Benachteiligung des Ver
pächters, da 'der Hauptinhalt eines Pachtvertrages die 
U eberlassung der Früchte des gepachteten. Grund
stückes gegen Zahlung des Pachtzinses ist.. 

, Die U eberlassung der Früchte ist jedoch nur ein-
mal jährlich zur Erntezeit möglich und der Genuß'· des 
Pac;htobjektes dementsprechend nicht über ·<las ganze 
Jahr in teilbare Zeitabschnitte zerlegbar. Wesentlich 
zur lqärung ist also der Zeltpun.kt. der Fruchtnutzung. 
Ernte als Leistung und Pachtzinszahlung. als ·Gegen~ 
leistmig sind ·daher zusammen die rechtliche und ver~ 
tragliche Erfüllung .des Pachtvertrage~. 

Landpachtzinsen können daher rechtlich nicht als 
wiederkehrende. Leistung i.m Sinne der Vorschrift des 
§ 18, Abs.2 des· Umstellungsgesetzes. angesproche11 
werden. Es ergibt sich hierraus, daß die Forderung auf 
Zahlung. -des .Pachtzinses im. vollen DM"Betrag zu 
Recht bes.teht. „ \, 

Der Kirchenvorstand wird ~it diesen. Ausführun-;; 
gen in .die Lage versetzt sein,· anderslautenden An-· 
sichten von Pächtern wirksam entgegenzutreten u.nd 
eventuelle Rückerstattungsforderungen für angeblich 
zuviel gezahlte ;pachtzin~en abzulehnen. ·

Sollten trotzdem Schwie~igkeiten auftreten,. ~~st 
der Landeskirchenrat zu weiteren Auskünften und ge-
gebenenfalls ·zur Rechtshilfe bereit. · · 

4. GebÜhren:freiheit der H~mhurger Land,.eskirche 
:vo~ Ve~waltungs- und .Gerichtskosten. 

Nach § 3, Ziffer 6, der „ Verwaltungsgebührenord
nung der Gemeindeverwaltun·g der Hansestadt Ham
burg" ·vom 30. Mai 1940 - Hamburgis~hes V ~rord
n~ngsblatt Nr. 30/1940 - sind „Deutsc}.ie Kirchen und 
andere ·deutsche Religionsgesellschaften, denen die 
~echte juristischer Personen des öffentlichen Rechts 
zustehen", von ·der Gebührenzahlung _für Verwal-
tungskosten befreit. · , . 

Nach Inkrafttreten dieser, Gebührenordnung sind 
eine-Reihe von Gebührensatzungen· von Verwaltungs
behörden usw .. der Hansesta~t Hamburg erlassen wor-

. den, die. sich jeweils ausdrücklich auf die· „Verwal
tungsgebührenordnung" beziehen. Die Gebührenfrei
heit ist daher auch für die auf Grund diese~ Gebüh~
~ensatzungen erhobene~ Gebühren zu beansprt,tchen. 

Es handelt sich ·im einzelnen um folgende Gebüh-
renordnungen: . . ·. · · · . . 

. Satzung über Vermessungsgebühren vom 25. 9. 
, 1940, .' 

Satzung üb.er Baupflegegebühren vom 25. 9~ 1940, 

- Satzung _über BaupoÜzeigeb.ühren vom 30. · 10. 
1940, 

. Gehührensatzung zur Grundstücksverkeh~sbe-·
. kanntmachung.vqm 30.10.1940, 

Gebührenor:dnung 

des Staatsinstituts für Angewandte Botanik
vom 28. 10. 1947, 

für die Mitbenutzung von Schulräumen.vom 
·. 15. 12 .. 1947, 

.de.s Wohnungsamtes v~m 7~ 5. 1948,. 

für Kranken- und Leichentransporte vom
21. 5.1948, 

'des .Sta~istischen Landesamts vom 30. 7.1948" 

des Amtes· für Verkehr vom 3. 8.· 1948, 

der Behörde für Ernährung und Landwirt~
schaft vom 31. 8. 1948, 



für die Gemeindefriedhöie vom 2.11.1948,· " . 
des. Landesamts für Verinögenskontrolle für 

die Beaufsichtigung der gemäß Gesetz 
Nr. 52 gesperrten Vermögen v. 11. 1. 't949, 

der Kultu:rhehörde für · Lizenzerteilungen, 
Eignungsprüfungen und Vereinszulassun-
gen vom. 15. 2. 1949, ; .. 

der ·Kulturbehörde für Musik u_nd Theater. 
vom 22. 3. 19~9, 

der Kulturbehörde für die . Landeskunst
schU:le vo~ 8. 4. „~949, 

:der Finanzbehörde - ·Steuerverwaltung_ ;.__ 
vom 9. 4. 1949, · 

Genehmigungen zu Sonnabend- oder Sonn„ 
tagsfahrten für Kraftfahrzeuge und .für Fahr
berechtigungen, -

die Erstellung von Statistiken durch das Sta-
tistische Landesaltlt, · 

die Abst~mpelung .:von ·Eintrittskarten · für 
L:ustbarkeiten, Zweitausfertigungen von· Steuer-
1b escheiden durch .die F·inanzbehörde 

usw .. 

Auch für die freiwillige und streiüg~ Gerichtsbar
keit, mit Ausnahme bei V erfahren vor Verwalt1=1ngs
gerichten, ist 'in ~rh~blichem Umfang Gebührenfrei
heit zu erreichen. 

für .die Inanspruchnahme von Kranken-, .So hat der Landeskirchenrat einen Antrag auf gene~ 
Heil- ui.1~ Pflegeanstalten voin 9. 5. 1949, , relle Gebührenfreihc;!it :von.Grundbuchgebühren al} die 

··Senatskommission für die Justizverwaltung gemäß § 8 
der Gesundheitsbehö~de vom 1. 6. ~949,. des Hamburgischen .Gericlitskosteriges.etzes · vom 

26. Februar 1926 gerichtet. Bis zur Genehmigung dieses 
für die. Benutzung vo~. Räumen in· der Mu- Antrages, mit -der gerechnet wird~ is~ für "Gebü:hren-

~ikhalle vom 9. 8. 1949, . rechnunge~ in Grundbuchsachen Stundung zu bean
. . 

des Amtes für Wirtschaft vom. 2. 8. 1949, 

für ambulante Leistungen·. der öffentlichen 
Kranken-· usw. -anstalten vom 16. 8. 1949. 

Aenderungen, Außerkraftsetzungen und N euerlaß 
von Gebührenordnungen mit Bezugnahme· .auf die 
„,Verwaltungsgebührenordnung" werden in Zukunft. 
faufend in den G. V. M. -bekanntgegeben. 

Soll.ten bei Verwaltungsang~legeilheiten Gebühren > 
auf Grm~d der genannten Gebührenordnungen· in 
Rechn~ng gestellt werden, so ist in jedem Fall -qnter 
Bezugnahme auf ,die entspr~ch~nde Gebührenordnung 
iin Verbindung mit dem § 3, Ziffer 6 der „,Verwal
tungsgebührenordnung der Gemeindeverwaltung der 
Hansestadt Hamburg" voin 30. Mai 1940 um Erlaß der 
. entstandenen .Gebühren nachzusuchen. · . 

Der Landeskirchenrat macht darauf .aufmerksam, 
daß sich . die Gebüh~enfreiheit ·nicht nür bezieht auf 
Gebühi;~n für Beglaubigungen, Bescheinigungen, Ab
schriften„ Zeugnisse usw., sondern. auch unter anderem 
für: · ' 

Begutachtungen für Hausschwammunter„ · 
suchungeil d.es Staatsinstitutes für Angewandte 
Botanik, · · · 

Benutzung von Räumen, Musikinstrumenten 
u. dergl. der Schulverwaltung und der Landes- . 
kunstschuk für eine Ver~list'altung (Aul~, Turn:
halle, Flü~elbenutzung usw.), · · 

Genehmigungeh ·zur Errichtung von Gebäu
den oder Veränderungen:· von baulichen .An~ 
lagen, · 

.Bes~hwerden in Verfahr~n vor: Schlichtungs-
. stellen des Wohnungsatnt'es> · 

tragen. · 

In allen anderen Angelegenheiten der freiwilligen 
' und streitigen Gerichtsbarkeit ist auf Grund des 
obigen Gesetze~ Gebü];irenfreiheH· besonders zu bean~
tragen. Dieser Antr;;ig fst zu richt~n an '.gen .~räsi
denten de~ jeweils mit.der Sache ·befaßte~-~mt~4!--an-
des- oder Oberlandesgerichts. . 

1 
• 

Die Kirchengemeinden des Kirchenkreises Cux-
haven ·und die Kirchengemeinde Geesthacht, die nicht 
zum Hamburgischen Staatsgebiet gehören,„ haben An· 
träge auf Gebührenfreiheit von Gerichtskos'i:en an den 
Landeskirchenrat einzusenden. Der Landeskirchenrat 
wird diese Anträge an die zuständigen Instanzen wei
terleiten. 

Dfo Verwaltung~gebührenordnungen . und das 
Hamburgische Gerichtskostengesetz können ·in der 

. Kanzlei des Landeskirchenrats eingesehen werden. In
Zweifelsfällen bzw. bei Schwierigkeiten ·bittet de.r'·
Landeskir~henrat um Nachricht. · 

·Der Landes~irchenrat weist. noch darauf hin, daß
bei Rechnung$pTüfungen durch die Revisionsa•bteilung 
des- Lanqeskirchenrats Belege für ungerechtfertigte Ge
bührenzahlungen_ 'beanstandet werden. 

5. Anscltriften: von Kriegsgefangenen. 

Das Evangelische. Hilfswerk für Internierte und
Kriegsgelangene -· Bischof Heckei, Erla.nge:tl, Univer
sitätsstraße 26 - .bittet für .die Betreuung der Kriegs
gefangenen um Mitteilup.g aller Ansch;ri#en der in den
Kirchengemeinden· bekannten kriegsgefangenen .Ge
meindemitglleder. 
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6. Posaunenwerk. 

.Den Gemeinden, die einen Posaunenchor aus .dem 
Posaunenwerk unserer Kirche für ihre Veranstaltun
gen zur Verfügung ~ekommen, wird die .dringende 
Bitte .des Posaunenwerkes weitergegeben, ·dep. Bläsern 
die Fahrtkosten zu erstatten und bei ganztägigen Ver
anstalt~mgen für. Verpflegung aufzukommen. 

7~ Ausfragen kirchlicher Zeitungen· durch Schulkinder. 

Nachstehend wird von einem Schreiben der Hanse~ 
.stadt Hamburg, Amt für Arbeitsschutz, Kennt~is ge
geben: 

„Bei· Prüf:ung -der· Schullisten über Kinderarbeit 
wurde festgestellt, daß· Schulkh?-der zum Austragen 
von kirchlichen Zeitungen gegeil Entgelt ohne Ar

. ·beitskarte beschäftigt werden~ 

Es wird aufmerksam gemacht auf die Bestimmun
gen der §§ 4· und 5 des. Jugendschutzgesetzes vom 
30. 4. 38 {Reichsgesetzbl. I/S.437) übe·r die Ausstel
lung vo_n Arbeitska;rten. 

.Antragsformulare stehen beim Amt für· Arbeits-· 
schutz - Gewerbeaufsicht -· Hamburg .1,. Scho~ . 
penstehl 24, zur Verfügung." 

8. Angebot eines Harmoniums. 

G~t e.rhaltenes Ha~monium - Fabrikat Hörü.gel
Leipzig - mit 15 Registern, ist zu verkaufen. Zu be-
sichtigen bei Frau H. Loal, Hamburg 19, Eppendorfor 
Weg 88. Nähere Auskunft clurch Pasto~ Kohlschmidt, 

· Hamburg 19, Bei der Christuskirche 3; Fernsprecher 
44 5126. . . 

9. Warnung .. 

Das Landeskirchenamt Kid legt Wert auf .die.Fest- . 
Stellung, daß · .. per während des Krieges in Husum be~· . ' 
schäftigte Marinepfarrer Hans Ludwig Ketnath am 
3. März 1943 aus der: Kirche ausgetreten ist. 

10. Pastorenverzeichnfa. 

Das. Verzeichnis -der Hamburge; Evangelischen Pa-
. storen, Kirchengemeinden und, Kirchenkanzleien ·mit 
Anhang der Pastoren der N achhargemeinden ist neu 
erschienen und beim Landeskirchenamt in der Kanzlei 
zum Preise von DM 2,- zu beziehen_. 

· Während der Drucklegung sind folgende Aende
rungen eingetreten und nachzutragen: 

UJ?.ter: „Der Landeskirchenrat" 

Seite ·_3: Hagemeister, Heinz, Pastor; Ruf jetzt: 
222997, 

Heesch, Hans, Lehrer; Ruf jetzt: 3913 79,: 

Kreye, Paul, Pastor, Ruf jetzt: 25 5145. 

: Unter: „ Verwaltungsorgan des Landeskirchenrats''-

Seite 4: Betriebsrat der Evang.:-luth. Kirche ..... . 
Privat jetz.t: 13, Innocentiastr. 37, Ruf: 44 32.44. 

Unter: „Die Landeswnode" - :ß. Der Hauptaus
sc;b.uß .. 

Seite 5: . Imhoff, Wilhelm, Diplomvolkswirt, Dr., 
Ruf: geschäftlich: 24 25 41. . 

Unter: „Pastoren an· landeskirchlichen. Gemeinden 
usw." 

Seite 6: Brückner; 1 Werner, vorläufige Anschrift:.
39, Alsferdorfer Straße· 404 (Alsterdorfer 1An„ 
stalten), - · 
Donndü"rf, Gotthold, Ruf: 29 49 14 statt 35 03. 61. 

Seite 7: F:eldhusen, Hans, Ruf: 53 23 08, 
Grau, Otto, Anschrift jetzt: Kirchen„Heerweg 6, 

Hagemeister, Heinz, Ruf jetzt: 22 29 97. · 

Seite 8: Ko~tüm, Gustav-Friedr·ich, Anschrift:. Bill
. · werder BHldekh 142, 

Linck, Hugo, Ruf: 44 5196. 

Seite 9:· Ottmer, Friedrich, Ruf jetzt: 22 39 6~. 

Seite 10: Richter, Carl, Neue Anschrift: Hamburg
Fc:irmsen 1, Kupferdamm 41, Ruf: 27 26 75 .. 

·Seite 11: Timm, Eckhard, Anschrift jetzt: 
1, Justus-Brinckmann-Straße 39, 

Wiese, Kurt," Dr. theol. ~tatt Lic. 

.Seite 12: Wilhelmi, Heinrich, N~ue Anschrift: 2_1, 
Will~erhuder Weg 130, Ruf: 22)9 70. · 

Unter: „Pastoren im 'Ruhestande" , 

Seife 13: Gerdts,. Georg~ Ruf: 37 29 43, 
Saß, Ludwig, Neue Anschri'ft: Alster~rugchausse·e 
610. . ' „ 

Unter: „Gemeindediakone"' 

Seite 14: Jüttner, H~ns, streichen. 

Unter: „Gemeindehelferinnen" 

·Seite 15: · Kowalski, Ils-e, Neue AnsPirift: Grüner 
Redder 2. . -

·Unter: „K!rchenmusiker" 

Seite 18: Hory, Richard,. Neue Anschrift: Otto
Brügmann-Str. 19, 
Meyer, Walter, Neue Anschrift: Hamburg 48, 
Billwerder Billdeich 136. 

Unter: „IV .Südkreis" 

Seite 22: Borgf.elde Erlös·erkirche, Gemeindediakon 
· Hans JUttner streichen. · 

· Unter: „Gesamtkirchliche Aemter"' 

·· Seite 25: · Land.eskirchliches Amt für ·Gemeinde
dienst: d) Ro.osenhaus :P. A. Müller, Ruf: 52·0? 09 •.
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Seite25: e) Seemannsmission: Pastor Georg Ger.dts, Seite 30· II Propstei Pinneberg 
_ Ruf privat: 37 29 43. . . 

Bohn, Hans, Ru{ jetzt: 58 16 10, 
. Seite 26: Krankenhäuser: v) Evangelisches Kran-

· kenha~s Bethesda, Ruf jetzt: 25 44 91. Busse, Joseph, Ruf jetzt: 49·48 44, 

Unter: „Verschiedene· Vereine und ~inrichtu~gen" 
Drews, Johannes .(Hans-Joachim streichen), Ruf 

Seite 27: Christlicher.Verein junger Männer, Sekre
-tariat jetzt 1, An -der Alster 40, Ruf: 24 47 70. 

jetzt: 49 34 45, 

Hoppe, Rudolf, Ruf jetzt: 58 17 30; 
.Unter: ·„Anhang" 

Seite 29: Jordahn, Bruno, Neue Anschrift: Mathil
·denstr. 13. 

· Boda~mer, Willy,' Ruf jetzt: 42 36 36. 

Modersitzki, Gerhard, Neue Anschrift: Hbg.
. Schneisen, Mühlens„tr. 14, Ruf: 58 29 97, · 

Muenx, Edgar, Ruf jetzt: 49 F 00. 

V. Personalien. 
1~. Ausschreibungen. 

Die hauptberufliche Kirchenmusikerstelle in der 
Kirchengemeinde Plön {Ostholstein) wird zur. sofor:. 
tigen Wiederbesetzung ausges.chrieben. Bevorzugt 
werden Kirchenmusiker, die befähigt und bereit sind, 
i~ der Jugendarbeit und im sonstigen Dienst an der 
Gemeinde mitzuwirken. Die Vergütung, soll nach V e'r-

_ gütungsgrupp:e VII TO.A erfolgen. · 
Bewerber mit -der Mittleren oder Großen bzw. 

Staatlichen Prüfong wollen ihr ·Gesuch unter Dar
legung der Vorbildung und unter Beifügung ihres Le
benslaufes, von Zeugnissen. und sonstigen· U~terlagen 

. umgehend einreichen an den Kirchenvorstand der Rir
chengemeinde Plön"' z. H. Pastor Thomsen, (24b) ·Plön, 
Markt 24'. 

2. Wahlen unq Einführungen. 

· a) Der Kirchenvorstand der Kirchengemeinde Moor
. fl.eet wäh~te in seiner. Sitzung am 4. Juni 1949 ]?astor 
Heinz Müller im abgekürzten Wahlverfahren ein
stimmig zum 2. ·Pastor der Kirchengemeinde Moor
fleet. Der Landeskirchenrat hat P. Müller mit 
Wirkung vom 1. Oktober 1949 in dieses Amt be
rufen. 

b). Der Kirchenvorstand Eilbek wählte in seiner Sit
zung am 23. August 1949 Hilfsp11edig.er Dr. Helmut 
Folwart im abgekürzten Wahlverfahren einstimmig. 
·zum Pastor für den Bezirk Eilbek-Friedenskirche. 
Der Landeskirchenrat hat .P. · Dr. Folwart zum 
1. 0 kto her 1949 in di es:es . Amt b ertJfen. . 

3. Beauftragungen, Ernennungen, Versetzungen. 

a) Der Lai1deskirchen:rat ernannte in seiner Sitzung 
am 21. Juli 1949 nach Ablegung des Kolloquiums 

Missionar \Y/erner Fischer zum Pastor .am Unter
suchungsgefängnis. Der Landeskirch_enrat hat _Pa
stor Fischer mit Wirkung vom 1. August 1949 in 
s1ein Amt berufen. 

b) Die Theologische !'akultät der Universität. Kiel hat 
Pastor Lic .. Kurt Wiese e·rmächtigt, künftig den 
Titel „Dr. theol." zu führen. 

c) Organistin Ilse Lütjens · ist mit Wirkung vom 
1. üktoher 1949. die Organisten- und Kantoren
stelle an der·St.-Johannis-Ki:rche zu Neuengamme 
übe.rtragen worden. · 

d) Diakon Emil W.iechert, früher Auferstehungsge
meinde wurde mit ·Wirkung vom 1. Okto~er 1949 
mit de'.r Verwaltung der freien Diakonenstelle der 
J(irchengenieinde Kl~in-Borstel beauftragt . 

,.-.. 
' . 

e) Gemeindehelferin Ilse ,Reise ist clie Stelle einer Ge
meindehelfe1,in in .der Kirche.ngemeinde Eppendorf · 
übertragen worden. · 

4. Zuweisung von Lehrvikaren. 

5. Dienstbeendigungen, Beurlaubungen. 

6. Tod.esfälle. 

Der Gemeindediakcin Hans J ü t t n er, ~Grchen
gemei.nde Borgf~lde;· ist am 3. August 1949 verstorben. 

VI. Berichtigurigene 
. 1. Diakon J acoh Hermann wurde mit W.frkung vom 2. 

1. April 1949 in die freie Diakonenstelle- der Kir
chengemeinde Nord-Barmbek-Hartzloh berufen ~ 
und nicht, wie in den G. V. M. Nr. 5 vom 1. August 
1949,· S. 28, mitgeteilt, in die Gemeinde N ord-Barm;.. 
bek. 

Die im Kollekten plan_ .1949 (G~ V. M Nr. 13/1948) 
angeordnete Kollekte für den Landesverband Ham-
· burg des Volksbun.des Deutsche Kriegsgräberfür
sorge e. V. wird nicht, wie il;rtümlich aufgegeben, 
am 5. N oveniber 1949; sondern am 6: November 
1949, 21. Sonntag nach Trinitatis, erhoben. 



Herausgegeben vom Landeskirchenrat der Evang.•luth. Kfrche im Hamburgfachen Staate 
Vcda(? der Agentur des Rauhen Hauses G. m. b. H., Hambmg 36, Jungfernstieg 50 I. 

Phömx•D.i:uck, Hamburg 4:. 19S. EP 188 600 io. 49 Kl. C 8 l. 2574 




